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Textliche Festsetzungen zum Bebauun9splan "Waldhliuser-Ost/Wohnanlage und 
Kind~r9arten Ahornweg" 

J. Planungsrechtliche Vorschriften 

Auf Grund von § 9 Abs. 1 Bundesbaugesetz (BBauG) in der Fassung vom 18.8.1976 

(BGB1. I S. 2256) mit den Änderungen der Beschleunigunqsnovelle vom 6.7.1979 

(8GB1. I S. 949) in Verbindung mit den §§ 1 - 27 der Verordnung Uber die 
bauliche Nutzung der GrundstUcke (BauNVO) in der Fassung vom 15.9.1977 
(ßGB1. I S. 1763) werden folgende Festsetzungen getroffen: 

1. Art der baulichen Nutzung 
{§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 BBauG in Verbindung mit §§ 1 - 15 BauNVO) 

1.1. Der zur Wohnbebauung vorgesehene nHrdl1che Bereich wird als allge-
meines Wohngebiet (WA) ausgewiesen. 

1.2. In Anwendung von § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt. daß folgende 
allgemein zulässige Nutzungen nicht zulässig sind: 
- Läden 
- Schank- und Speisew1rtschaften 
- nicht stHrende Handwerksbetriebe 

1.3. In Anwendung von § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt. daß die Aus-
nahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO nicht zulässig sind. 

2. Fläche tUr Gemeinhedarf 
(§ 9 Abs. 1 Ziff. 5 BBauG) 

In der ausgewiesenen Gemeinbedarfsfläche sind nur Anlagen und Einrich-
tungen für einen Kindergarten mit den· dazugehörigen Nebenanlagen zullissig. 
Ausnahmsweise können Wohnungen, die diesem Nutzungszweck dienen. zuge-
lassen werden. 

3. öffentliche Grünfläche 
(§ 9 Abs. 1 Z1ff. 15 BBauG) 

In der öffentlichen GrUnfläch@ sind bauliche Anlagen unzulässig. In der 
gesondert festgesetzten Fläche IIKinderspielplatz" sind Anlagen und Ein-
richtungen von Kinderspielplätzen z~läSS1g. Das Anlegen von Bolz- und 

'-

Abenteuerspielplätzen ist unzulässig. 

4. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Z1ff. 1 BBauG in Verbindung mit §§ 16 - 21 BauNVO und 
§ 9 Abs. 2 BBauG) 

durch die Grundfl~chenzahl (GRZ) sowie die GeschoBflächenz8hl (GFZ) 
festgesetzt. siehe Planeintrag. 



5. Gebäudehöhe 
(§ 9 Abs. -2 BBauG)' 

Die zulässige Gebäudehöhe ist im zeichneri~chen Teil des Bebauunqsplanes 
festgelegt, siehe Planeintrag. 

6. Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Ziff. 2 BBauG in Verbindung mit § 22 BauNVO) 

Als Bauweise wird "offene Bau ... teise" festgesetzt. 

7. Stellplätze und Garagen 
(§ 9 Abs. 1 Z1ff. 4 BBauG) 

7.1. Stellplätze dUrfen nur als offene Einstellplätze hergestellt 

werden. Sie sind nur auf der Uberbaubaren Fläche und auf der 
dafUr festgesetzten Fläche zulässig. 

7.2. Garagen sind nur als Tiefgaragen zulässig. Oberirdische Garagen 
sind unzulässig. 

8. Gehrecht 

(§ 9 Abs. 1 Ziff. 21 BBauG) 

Fur die Fußgängererschließung des Kindergartens von Norden ist eine 
Fläche für ein Gehrecht und Leitungsrecht ausgewiesen. 

9. Pflanzgebot t Pflanzb i ndun!) 

(§ 9 Abs. 1 Ziff. 25 a + b BBauG) 

9.1. Die im Bebauungsplan festgesetzten Pflanzgebote sind innerhalb 
eines 'Jahres ab Rohbauabnahme zu realisieren. 

9.2. Die im B~ba~ungsplan mit Pflanzerhaltungsgeboten dargestellten 
Bäume und Str~uche . rn sind zu erhalten und bei Abgang gleich-
wertig zu ersetzen. 



II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Auf Grund von § 8 Abs. 4 BBauG in Verbindung mit § 73 der Landesbau-
ordnung fUr Baden-l<lUrttemherg (LßO) Ld.F. vom 28.11.1983 (GB1. S. 770) 
werden folgende bauordnunqsrechtliche Festsetzungen getroffen: 

1. Oachform 

siehe Planeintrag! 

2. Außenwände 

Glänzende und reflektierende Mater1alien sowie grelle Farben sind 

.... : 

3. Werbeanlagen 

Anlagen und E1nrichtungen, die~ Anschlag von Plakaten und ähnlichen 
Werbeanlagen dienen, sind im gesamten Plangebiet unzulässiq. mit Aus-
nahme der Bushaltestelle am Berliner Ring. 

Bei Ordnungswidrigkeiten gilt § 74 der Landesbauordnung (LBO) 

11 1. Hi nwei se 

Es wird darauf hingewiesen. daß im allgemeinen Wohngeb1et und in der 
Gemeinbedarfsfl~che schlechte Baugrundverh~ltn1sse vorliegen. die 
zusätzl i ehe G,rUndungsmaßnahmen erfordern. 



1. AUFSTELlUNGSBESCHLUSS 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde 

gemäß § 2 Abs. (1) Bundesbaugesetz (BBauG) 

vom Gemeinderat der Universitätsstadt Tü· 
... 

, bingen am ..... ' . 6.~~.t.J..1.~~~ .. ......... .... in 

öffentlicher Sitzung beschlossen und 

am ... 2f> · J . V:Lll~ . I} . ~ . . . . ...... öffentlich be· 

kanntgemacht. 

2. BÜRGERBETEILIGUNG 

Die Bürgerbeteiligung gemäß § 2 a Abs. 

und in der' Zeit vom .?1 .. ~~~T . t;: . ~~ . ;.~ . .1 . !il . ~~ .... _. 

3. AUSLEGUNGSBESCHLUSS 

Der Gemeinderat der Universitätsstadt 

Tübingen hat am .. .1 . $.MÄR~ . ' .!). ~? . 

den Bebauungsplan als Entwurf gebilligt 

und dessen öffentliche Auslegung beschlos-

sen. 

4 . ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 

Der Bebauungsplanentwurf hat mit Be· 

gründung gemäß § 2 a Abs. (6) BBal:lG 

nach vorheriger ortsüblicher Bekannt-

machung in der Zeit vom .. ~ .. AJ· . ijJk . '9 . ~ ..... 

bis .. 1.9 .· .~ . AJ .. !~.e . 5 ....... beim Bürgermeister-

amt Tübingen öffentlich ausgelegen. 

5. SATZUNGSBESCHLUSS 

Der Bebauungsplan wurde gemäß § 10 

BBauG vom Gemeinderat der Universitäts-

stadt Tiibingen in öffentlicher Sitzung 

am .9 .. I)_f4EMB~R .1 9~S .... als Satzung be· 

schlossen. 

6. GENEHMIGUNG 

Der Bebauungsplan 'wurde gemäß § 11 

BBauG mit Erlaß des Reg.Präs. Tübingen 

vom . W . Q2 . 1 9 8 . ~ ........ . /Nr . .. 1J25/.85. ..... . 

genehmigt. 

7.INKRAFTTRETEN 

Die Genehmigung des Bebauungsplanes 

wurde gemäß § 12 BBauG am . .?M.4:1geR ...... . 

ortsübl ich bekanntgemacht. 
ErnVUl bllkClnnlgemocht om 8.9.1988 
Mit dieser Bekanntmachu ng wurde der Be-

bauungsplan rechtsverbindlich. 
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Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


